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99  Benachrichtigung der Polizeidienststellen in den Fällen der §§ 153c, 153d StPO
 
(1) Wird von der Strafverfolgung nach §§ 153c, 153d StPO abgesehen, kann neben der unverzüglichen 
Benachrichtigung der Polizeidienststelle, die mit der Sache unmittelbar befasst ist, die sofortige 
Benachrichtigung weiterer Polizeidienststellen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass 
Verfolgungsmaßnahmen unterbleiben.

(2) 1In derartigen Fällen unterrichtet der Staatsanwalt neben der mit der Sache unmittelbar befassten 
Polizeidienststelle unverzüglich das für innere Angelegenheiten zuständige Bundesministerium und 
nachrichtlich das Bundeskriminalamt, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden, von seiner Entscheidung, mit der 
von der Strafverfolgung abgesehen wird. 2Einen Abdruck der schriftlichen Nachricht erhält die 
Landesjustizverwaltung/das für Justiz zuständige Bundesministerium.

(3) Sieht der Staatsanwalt einstweilen von weiteren Strafverfolgungsmaßnahmen ab, unterrichtet er 
unverzüglich die mit der Sache befasste Polizeidienststelle.


